
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/6/11 9Os147/69,
10Os49/72, 9Os99/72, 11Os109/77

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1970

Norm

StGB §12 Ac

StGB §75 B

Rechtssatz

Die allgemeinen Grundsätze der Mittäterschaft gelten auch bei Mord:

Wer mit Tötungsvorsatz auf dem Tatort anwesend und bereit ist, seinem Tatgenossen bei Bedarf durch körperliches

Eingreifen an Ort und Stelle beizustehen und den Erfolg des Mordplanes mit persönlicher Handanlegung an das Opfer

zu sichern, ist als Mittäter nach dem § 134 StG (nunmehr § 75 StGB) strafbar.
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Auch; Beisatz: Hier: Raub (T1)
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